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SPERRMÜLLSAMMLUNG

Für alle Haushalte, die keine 
Transportmöglichkeit haben, gilt 
folgende Regelung: 
Die Marktgemeinde Strasshof 
gibt die Sammelgebiete (Straßen) 
mit einem Abhol termin bekannt, 
an dem der Sperrmüll von den 
Haushalten abgeholt wird. 
Der Sperrmüll muss auf dem 
eigenen Grundstück gelagert 
werden (in Straßennähe).
 
Der Haushalt meldet mit der 
Anmeldekarte schriftlich bei 
der Marktgemeinde Strasshof 
die Ab holung des Sperrmülls 
an und bestätigt, dass er keine 
Möglich keit hat, den Sperrmüll 
zum Altstoffsammelzentrum zu 
bringen.

Der Sperrmüll wird dann, ge‑
trennt nach Altholz, Alteisen und 
sonstigem Sperrmüll, von einer 
Transportfirma in Begleitung
eines Gemeindemitarbeiters ab‑
geholt. Bei der Abholung muss 
un bedingt jemand vom Haushalt 
oder ein Vertreter (z.B. Nachbar) 
anwesend sein, um den Zutritt auf 
das Grundstück zu ermöglichen. 

Andere Abfälle als Sperrmüll 
oder Altstoffe, die einer ge‑
trennten Verwertung zugeführt 
werden können, sind weiterhin 
zu den Sammelstellen oder zum 
Altstoffsammelzentrum zu brin‑
gen. Den Anweisungen der Ge‑
meindemitarbeiter ist unbedingt 
Folge zu leisten.

Sollten Sie Fragen, Wünsche und 
Anregungen haben, stehen Ihnen 
die Mitarbeiter des GVU unter 
02574/8954 oder die zuständige 
Mitarbeiterin der Marktgemeinde 
Strasshof, Andrea Ondrejkovics, 
unter 02287/2208‑22 zur Verfü‑
gung.

Die vollständig ausgefüll‑
te Anmeldekarte auf Seite 8 
können Sie per Post oder Fax 
(02287/2208‑30) an die Markt‑
gemeinde Strasshof schicken 
oder persönlich im Gemeinde‑
amt am Infoschalter im Ein‑
gangsbereich abgeben bzw. in 
den Briefkasten des Gemeinde‑
amtes einwerfen.

Die Marktgemeinde Strasshof führt gemeinsam mit dem Gemeindeverband für Auf gaben des 
Umweltschutzes im Bezirk Gänserndorf (GVU) für jene Haushalte, die keine Transportmöglich-
keit haben, eine Sperrmüllsammlung durch.

Die Marktgemeinde Strasshof macht darauf aufmerksam, dass Sperrmüllablagerungen vor dem 
Haus, also auf öffentlichen Flächen, verboten sind.
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Marktgemeinde Strasshof a. d. Nordbahn
Bahnhofstraße 22, 2231 Strasshof/Nordbahn
Tel: 02287/2208
Email: gemeinde@strasshofandernordbahn.gv.at
Homepage: www.strasshofandernordbahn.at

Datum: 16.8.2012 Maßstab 1:2.500

HINWEIS: Rechtsanspruch aus dieser Darstellung nicht ableitbar!

Kataster: (c) Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)

0 20 4010

Meter

Lageplan

(im Original):

Aufgrund von Beschwerden 
und illegalen Ablagerungen im 
Bereich der Albert‑Sever‑Straße 
werden keine Container mehr 
in der Straße aufgestellt, son‑
dern der angefallene Sperrmüll 
kann zu bestimmten Zeiten je 
nach Wohnhaus anlage direkt 
zum LKW gebracht werden. 
Die Entsorgung erfolgt unter 
der Aufsicht von Gemeinde‑
mitarbeitern, um eine geordnete 
Abholung zu gewährleisten.  

Die Sperrmüllabholung wird in 
den Siedlungen der Albert‑Sever‑
Straße wie folgt durchgeführt:

Reihenhausanlage  
Nr. 2–28 RH 1–110: 
Bitte unbedingt das auf Seite 11 
befindliche Anmeldeformular 
ausfüllen und termingerecht 
am Gemeinde amt abgeben. 
Nur angemeldeter Sperrmüll 
wird von den Gärten oder Vor‑
platzbereichen in diesem Gebiet 
abgeholt!

Reihenhausanlage  
Nr. 30, RH 32–39,
Nr. 32, RH 40–47 und 
Nr. 34, RH 28–31: 
Am Mittwoch, 13. April, von 
7.00 bis 12.00 Uhr kann der 
Sperrmüll zum LKW gebracht 
werden (keine Anmeldung er‑
forderlich!)

Sperrmüllabholung in den  
Wohnhausanlagen in der Albert-Sever-Straße
Abholung von 11. bis 14. April

Wohnungsanlage  
Nr. 34, Stg. 17 und 18,
Nr. 36, Stg. 13–16 und 
Nr. 38, Stg. 10–12: 
Am Mittwoch, 13. April, von 
13.00 bis 15.30 Uhr kann der 
Sperrmüll zum LKW gebracht 
werden (keine Anmeldung erfor‑
derlich!)

Wohnungsanlage  
Nr. 40, Stg. 7 und 9,
Nr. 42, Stg. 5, 6 und 8,
Nr. 44, Stg. 1–4 sowie  
RH 26 und 27 und
Nr. 46, Stg. 2: 
Am Donnerstag, 14. April, von 
7.00 bis 12.00 Uhr kann der 
Sperrmüll zum LKW gebracht 
werden (keine Anmeldung erfor‑
derlich!)

Reihenhausanlage  
Nr. 48, RH 1–25: 
Am Donnerstag, 14. April, von 
13.00 bis 15.30 Uhr kann der 
Sperrmüll zum LKW gebracht 
werden (keine Anmeldung erfor‑
derlich!)

Reihenhausanlage  
Nr. 50, RH 1–25: 
Bitte unbedingt das auf Seite 8 
befindliche Anmeldeformular 
ausfüllen und termingerecht 
am Gemeinde amt abgeben. 
Nur angemeldeter Sperrmüll 
wird von den Gärten oder Vor‑
platzbereichen in diesem Gebiet 
abgeholt!

Dienstag
50/1–25

Anmeldung  
   erforder-

lich

Montag und 
Dienstag

2–28/1–110
Anmeldung  
erforderlich

Mittwoch 
Vormittag 

30–34
RH 28–47

Mittwoch 
Nachmittag 

34–38 
Stg. 10–18

Donnerstag 
Vormittag 

40–46,  
Stg. 1–9 sowie 

RH 26+27

Donnerstag 
Nachmittag
48, RH 1–25
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Zone 2 
1. Tag

Montag, 14. 3.
2. Tag

Dienstag, 15. 3.
3. Tag

Mittwoch, 16. 3.
4. Tag

Donnerstag, 17. 3.
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 A.‑Hofer‑Gasse
 Banhansgasse
 Beethovenstraße
 D.‑Wagramer Straße
 Dr.‑Semmelweis‑G.
 E.‑Eysler‑Gasse
 Engerthgasse
 F.‑v.‑Suppé‑Gasse
 Fichteweg
 G.‑Mahler‑Straße
 Gewerbeparkstraße
 Hanuschgasse
 Industriestraße
 J.‑Strauß‑Gasse
 Lehargasse
 Lenaustraße
 Makartgasse
 Schillerstraße
 Schopenhauergasse
 Ungergasse
 Werkstraße
 Wildgansgasse

 Ahorngasse 
 Birkenweg 
 Buchenweg 
 Dr.‑B.‑Kreisky‑Straße
 Dr.‑R.‑Kirchschläger‑Str.
 Dr.‑T.‑Klestil‑Straße
 Faulhügelstraße
 Ganghoferstraße
 Hauptstraße
 Nestroygasse 
 Magnolienweg
 ÖBB‑Hauptstraße
 Rohrauergasse
 Wirtschaftsweg

 Blaselgasse
 Heinestraße
 Immervollstraße
 K.‑Komzak‑Gasse
 Koktagasse
 Lessinggasse
 Neusiedler Straße
 ÖBB‑Föhrenwald
 Schuhmeierstraße
 Ziehrergasse

 Arbeiterheimstraße
 Dr.‑Renner‑Straße
 Dr.‑T.‑Körner‑Straße
 Heidestraße
 J.‑Ressel‑Gasse
 Pestalozzistraße
 Schulstraße
 Waldstraße

Zone 1 
1. Tag

Montag, 7. 3.
2. Tag

Dienstag, 8. 3.
3. Tag

Mittwoch, 9. 3.
4. Tag

Donnerstag, 10. 3.
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 A.‑Stifter‑Gasse
BockfließerWeg
 Dreihäuserlgasse
 F.‑Planeta‑Straße
 Flohwirtgasse
 Helmahofstraße
 K.‑Millöcker‑Gasse
 O.‑Bauer‑Gasse
 ÖBB‑West
 Rainergasse
 Universalestraße
 Waldmüllergasse

 Bartoschstraße
 Bauernfeldstraße
 Goethestraße
 Hauptstraße
 Holiczer Straße

 A.‑Bruckner‑Gasse
 A.‑Fromm‑Straße
 Althofer Gasse
 Auersthaler Straße
 Brahmsgasse
 Dr.‑Lueger‑Platz 
 Dr.‑Stan.‑Nigl‑Straße
 Feldweg
 G.‑Weissel‑Straße
 Girardigasse
 Grillparzerstraße
 Holzknechtgasse
 Hötzendorfstraße 
 Josef‑Drapela‑Straße
 Mathias‑Geier‑Straße 
 Maulbeerallee

 A.‑Lendler‑Gasse
 Amundsenstraße
 Bahnhofplatz
 Bahnhofstraße
 Bealskagasse
 Billrothgasse
 Dr.‑V.‑Adler‑Gasse
 Heiglgasse
 Imhoffgasse
 J.‑Hauk‑Gasse
 Kressgasse
 Ludwenkogasse
 Mozartstraße
 Pernerstorferstraße
 Raimundgasse
 Rauschergasse
 Seifriedweg
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Zone 3 
1. Tag

Montag, 21. 3.
2. Tag

Dienstag, 22. 3.
3. Tag

Mittwoch, 23. 3.
4. Tag

Donnerstag, 24. 3.
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 A.‑Heinz‑Gasse
 Alpenlandstraße
 Amundsenstraße
 Antoniusstraße
 Anzengruberweg
 Bahnhofstraße
 Ghegagasse
 Haydngasse
 Kurze Gasse
 Nelkengasse
 Petzoldgasse
 Querstraße
 Schlingergasse
 Strazzegasse
 Waldstraße
 Weinheberweg

 Dr.‑L.‑Scholz‑Gasse
 Emmingerstraße
 H.‑Sachs‑Straße
 J.‑Sirowy‑Straße
 K.‑Seitz‑Straße
 Klostergasse
 Lannergasse
 Rembrandtstraße
 Rosengasse

 Dürerstraße
 Grenzstraße
 Hauptstraße
 Roseggerstraße
 Siehdichfürstraße

 Flugfeldstraße
 K.‑Kik‑Gasse
 O.‑Glöckel‑Gasse
 Odstrcilgasse
 Pirquetstraße
 Promenadestraße
 R.‑Birsak‑Gasse
 Schrebergasse

Zone 4 
1. Tag

Dienstag, 29. 3.
2. Tag

Mittwoch, 30. 3.
3. Tag

Donnerstag, 31. 3.
4. Tag

Freitag, 1. 4.
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z  Blaschkegasse
 Dürerstraße
 Eichenweg
 Emmingerstraße
 F.‑Jonas‑Gasse
 Feldstraße
 Kleistgasse
 Marterlweg
 Oberndorfergasse

 Hauptstraße
 Johannitergasse
 Lassallestraße

 A.‑Schweitzer‑Gasse
 J.‑Schwarz‑Straße
 L.‑Hartmann‑Gasse
 P.‑Strasser‑Gasse

 Fasanweg
 Frankweg
 Grenzstraße
 Kernstockweg
 Mayerlweg
 Reischekweg
 Schubertgasse

Zone 5 
1. Tag

Montag, 4. 4.
2. Tag

Dienstag, 5. 4.
3. Tag

Mittwoch, 6. 4.
4. Tag

Donnerstag, 7. 4.
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 B.‑v.‑Suttner‑Gasse
 Bahngasse
 Dammstraße
 F.‑Wenzl‑Gasse
 Gartenstraße
 Lindengasse
 Messenhausergasse
 Parkstraße
 Schönkirchner Straße
 Strasserfelder Gasse
 Wattgasse

 Hauptstraße
 Sillerstraße

 Silberwaldstraße  A.‑Sever‑Straße
 Dr.‑Schärf‑Straße
 Dr.‑Figl‑Straße
 Dr.‑Leisser‑Straße
 Kennedystraße
 Seb.‑Bauer‑Straße

5. Tag
Montag, 11. 4.

6. Tag
Dienstag, 12. 4.

A.‑Sever‑Straße 2–28/
Haus 1–64

A.‑Sever‑Straße 2–28/
Haus 65–110 und 50/
Haus 1–25
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Was ist Sperrmüll?
Nur jener Abfall, der aufgrund seiner Größe 
(nicht Menge) nicht in die je Haushalt bereit‑ 
gestellten Müllbehälter passt.

Nur Haushaltsmengen bis zu 3 m³, wie z. B.:
Polstermöbel, Sitzgarnituren, Matratzen, Teppiche,  
Schi, Heraklithplatten, Styropor‑ und Styrodur‑
dämmplatten, … (Abfall‑Trenn‑ABC‑Hefte lie‑
gen am Gemeindeamt auf).

• NormalerRestmüll,Problemstoffe,Bauschutt,
Wert‑ und Altstoffe, Bioabfall, Fahrzeugreifen, 
Haus‑ bzw. Wohnungsräumungen, Sperrmüll 
von Betrieben, Altpapier, Altglas, Plastik‑
flaschen,Metallverpackungen,Altschuhe,…

• Altspeiseölund-fetteimNÖLI

• Elektro-Altgeräte: z. B. Radios, Videorecor‑
der und ‑kameras, Stereo‑Anlagen, Kaffee‑
maschinen, Bügeleisen, Elektro rasierer, Fön, 
batteriebetriebene Spielzeuge, Telefonanlagen, 
Handys, Kopierer, Fernsehgeräte, Computer, 
Monitore, und Elektroschrott, …

• Karton- und Wellpappeverpackungen, wie 
z. B. Schachteln, Packpapier, Karton, …

• Styroporverpackungen,z.B.:Styropor-Chips
(keine Maisstärke‑Chips), EPS‑Formteile,  
Folien, …

• Kanister:vonEssig,destilliertemWasser,…

• GetränkekartonsinÖkobagundÖkobox

• Eternitbiszu1m²

• Kühlschränke(seit15.August2005gratis)

• Gefährliche Abfälle aus Haushalten, z.B.:
Altmedikamente, Batterien, Lacke und Farben, 
Leuchtstoff röhren, mineralölverunreinigte 
Stoffe, Ölfilter, volle Tonerkartuschen, Säu‑
ren, Reinigungsmittel, Fotochemikalien, …

• GiftigeStoffebitteinderOriginalverpackung
ab geben oder – soweit bekannt – kennzeich‑
nen; Alt medikamente bitte ohne Papierver‑ 
packungen und Beipackzettel!

Was ist kein Sperrmüll?

Was sind Problemstoffe?

Unser Altstoffsammelzentrum
Jeder Haushalt von Strasshof hat die Möglichkeit Sperrmüll, Problemstoffe und Altstoffe beim 
Altstoffsammelzentrum im Bereich der Gutshofstraße abzugeben. Bitte vergessen Sie Ihre GVU‑
Berechtigungs karte nicht, um Missverständnissen vorzubeugen.
Den Anweisungen der Gemeindemitarbeiter ist unbedingt Folge zu leisten!

Öffnungszeiten: Freitag: 10.00–12.00
  13.00–17.00

 Samstag: 08.00–12.00

So macht Abfallwirtschaft Sinn! – Für ein sauberes Strasshof!
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WICHTIG
Der Sperrmüll muss auf dem eigenen Grundstück (unmittelbar hin‑
ter dem Gartenzaun straßenseitig) oder dem Innenhof der Wohnhaus‑
anlage (ausgenommen Albert‑Sever‑Straße) gelagert werden und nicht 
auf den öffentlichen Flächen. Widerrechtliche Ablagerungen sind 
daher verboten. Weiters muss bei der Abholung unbedingt jemand vom 
Haushalt oder ein Vertreter (Nachbar, Hausverwaltung oder Hausbesorger) 
anwesend sein, um den Mitarbeitern Zutritt auf das Grundstück zu ermöglichen. 
Die Abholung erfolgt zwischen 6.30 und 15.30 Uhr.
  ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Anmeldeformular zur Sperrmüllsammlung
Hiermit melde ich meinen Sperrmüll zur mobilen Abholung der Marktgemeinde Strasshof an, da ich keine 
Transportmöglichkeit habe, meinen Sperrmüll persönlich zum Altstoffsammelzentrum zu bringen. 
Weiters bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass jemand zum Abholtermin zu Hause anwesend ist 
und mein Sperrmüll für die Abholung auf privatem Grundstück gelagert ist.

Bitte Ihren zugeteilten Termin ankreuzen:
Zone Abholtermin Zone Abholtermin

1

○Montag, 7.März
○Dienstag, 8.März
○Mittwoch, 9.März
○Donnerstag, 10.März

4

○Dienstag, 29.März
○Mittwoch, 30.März
○Donnerstag, 31.März
○Freitag, 1.April

2

○Montag, 14.März
○Dienstag, 15.März
○Mittwoch, 16.März
○Donnerstag, 17.März 5

○Montag, 4.April
○Dienstag, 5.April
○Mittwoch, 6.April
○Donnerstag, 7.April
○Montag, 11.April
○Dienstag, 12.April

3

○Montag, 21.März
○Dienstag, 22.März
○Mittwoch, 23.März
○Donnerstag, 24.März

Es werden ausschließlich vollständig ausgefüllte Anmeldungen anerkannt!

Meine Daten: Vor‑ und Zuname:

Straße:
Hausnr. Stiege Tür

Telefon‑/Handynummer:

Datum: Unterschrift:

Anmerkung
der Gemeinde


